
   

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



   

 
  

 





   

  





   

 
  





   

 
  

 

 



   

 
  



   

 
  

 



   

 
  

  

 



   

 
  

 



   

 
  

Konto  Kontobezeichnung  Rechnung 2025 Budget 2025 Bemerkungen  

 

   

Abweichungen ab CHF 20'000.00 Gewinn Verlust  
 

Erfolgsrechnung 2'170'024.83 -321'100.00        

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'697'091.27 1'937'200.00 -240'108.73 

     

0210 Gemeindeverwaltung 
   

3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 598'132.15 656'300.00 Im Budget 2025 wurde der Lohn für die Fürsorge (KST 5790) an-
teilsmässig der Kostenstelle Gemeindeverwaltung zugeteilt. In 
der Jahresrechnung 2025 wurde der Lohn hingegen vollständig 
der Kostenstelle Fürsorge belastet. Dadurch ergibt sich eine ent-
sprechende Abweichung zwischen Rechnung und Budget.  

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand  114'161.05 159'000.00 Das Budget 2025 wurde auf den Kosten des Budgets 2024 auf-
gebaut. Die im Zusammenhang mit der Webseitenerneuerung 
geplante Prozessoptimierung wurde nicht umgesetzt. Zudem 
wurde die Projektmanagementsoftware per Ende 2024 gekün-
digt, war jedoch noch für das Jahr 2025 budgetiert. Das          
ABACUS-Update ist neu erst für 2026 vorgesehen. 

3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen              
(Delkredere)  

-33'200.00  1'000.00 Die Rückstellungen für mögliche Zahlungsausfälle werden pau-
schal festgelegt. Da die tatsächliche Entwicklung im Voraus 
schwer abschätzbar ist, wird hierfür bewusst ein provisorischer 
Betrag ins Budget aufgenommen.      

0220 Bauverwaltung 
   

3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 265'797.70 349'900.00 Im Budget 2025 wurde die Entlöhnung der Projektleitung auf die-
sem Konto vorgesehen. In der Jahresrechnung 2025 sind jedoch 
keine entsprechenden Kosten angefallen, was zu einer Abwei-
chung zwischen Rechnung und Budget führt.      

0290 Verwaltungsliegenschaften 
   

3144.00 Unterhalt Liegenschaften 49'107.65 27'000.00 Mehraufwand infolge bewilligtem Nachtragskredit für den Kauf 
der Parzelle 106 sowie der nicht budgetierten, jedoch dringlichen 
Teil-Renovation der Behinderten-WC-Anlage im Gemeindehaus. 

3612.00 Aufwand Crest Ault 
 

50'423.10 18'000.00 Der Betrag wurde im Vergleich zu den letzten fünf Jahren zu tief 
budgetiert. Zudem sind unerwartete Zusatzleistungen angefallen, 
die zu Mehrkosten geführt haben. 

  
    

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND  
SICHERHEIT + VERTEIDIGUNG 

151'076.64 209'300.00 -58'223.36 

     

1500 Feuerwehr  
   

3130.05 Feuerwehreinsätze  41'449.40 12'000.00 Bei dieser Position werden ausschliesslich Einsätze auf Gemein-
degebiet Bonaduz verbucht. Zwei grössere Brände im Jahr 2025 
führten zu entsprechend höheren Kosten und damit zu einer Ab-
weichung gegenüber dem Budget.      

1506 Regionale Feuerwehrorganisation 
   

4612.03 Gemeindebeiträge an Einsätze -47'676.90 -20'000.00 Die Einsätze der Regio-Feuerwehr im jeweiligen Gemeindege-
biet werden von den Gemeinden entschädigt. Da diese nicht 
planbar sind, führten insbesondere zwei grössere Einsätze im 
Jahr 2025 zu höheren Kosten und damit zu einer Abweichung 
gegenüber dem Budget. 

     
1610 Militärische Verteidigung    
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 0.00 24'300.00 Der Investitionskredit für die Sanierung der Schiessanlage Nulez 

wird erst im Jahr 2026 abgeschlossen. Entsprechend erfolgen 
die Abschreibungen ebenfalls erst ab dem Jahr 2026, was zur 
Abweichung zwischen Rechnung und Budget führt. 

     
  



   

 
  

Konto  Kontobezeichnung  Rechnung 2025 Budget 2025 Bemerkungen  
     

1612 Truppenunterkunft    
3612.00 Aufwand Crest Ault 76'697.75 37'400.00 Diese Position wurde im Budget anhand eines Durchschnitts-

werts der vergangenen Jahre berücksichtigt. Im Verlauf des Jah-
res sind aufgrund unvorhergesehener Ereignisse zusätzliche 
Kosten entstanden, unter anderem infolge eines Schimmelbe-
falls in der OSA. 

4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften -208'973.35 -170'000.00 Höhere Belegungserträge aufgrund einer grösseren Anzahl an 
militärischen Wiederholungskursen (WK) als zum Zeitpunkt der 
Budgetierung bekannt war. 

 
 

    

2 BILDUNG  6'982'609.60 6'832'600.00 150'009.60 

     

2110 Kindergarten    
3020.00 Löhne der Lehrpersonen 422'347.05 447'900.00 Die Budgetabweichung ergibt sich aufgrund der Schliessung des 

fünften Kindergartens ab September 2025, welche so nicht bud-
getiert war. 

     
2120 Primarstufe 

   

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'748'538.55 1'723'200.00 Für das Budget 2025 wurde eine zusätzliche Klasse inklusive 
Lehrperson berücksichtigt. Die Lohnkosten konnten im Voraus 
nicht exakt bestimmt werden, da sie je nach Alter und Dienstjah-
ren variieren. Entsprechend ergeben sich Abweichungen zwi-
schen Budget und Jahresrechnung. 

3133.01 Stadt Chur Informatik 135'031.80 113'500.00 Der Informatikaufwand liegt über dem Budget, da bisher zu tiefe 
Kosten verrechnet wurden (Menge und Tarif stimmten nicht). 
Dies wurde im Berichtsjahr korrigiert und die Aufwände werden 
nun korrekt ausgewiesen. Die Anpassung erfolgt ohne rückwir-
kende Verrechnung. 

     
2130 Oberstufe (OSBR) 

   

3020.01 Löhne Schulleitung / Schulsekretariat 136'469.40 110'600.00 Aufgrund einer unterjährigen Pensenanpassung in der Schullei-
tung, die zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt 
war, ergeben sich entsprechende Abweichungen gegenüber 
dem Budget. 

4612.05 Kostenanteil Gemeinde Rhäzüns  -1'051'120.40 -1'208'400.00 Der Kostenanteil liegt unter dem Budget, da die Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Rhäzüns tiefer 
ausfiel als budgetiert, während in Bonaduz eine höhere Schüler-
zahl verzeichnet wurde. 

4631.00 Subventionen von Bund und Kanton -324'065.50 -289'700.00 Die Subventionen hängen von den Schüler-/innenzahlen sowie 
pauschalen Beiträgen ab und sind daher im Voraus nur bedingt 
präzise budgetierbar.      

2140 Musikschulen 
   

3612.11 Beitrag an Musikschule 166'863.10 139'000.00 Die Kosten der Musikschule liegen über dem Budget, bedingt 
durch unterjährige Anpassungen bei den Gemeindebeiträgen so-
wie bei den Lehrpersonenlöhnen.      

2170 Schulliegenschaften 
   

3120.00 Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial 124'355.15 100'000.00 Die Energiekosten wurden im Budget zu tief angesetzt und im 
Budget 2026 entsprechend angepasst. 

3612.00 Aufwand Crest Ault 547'026.80 520'000.00 Der Aufwand liegt über dem Budget, da Schadenfälle zusätzli-
chen Arbeitsaufwand verursacht haben und dadurch höhere 
Kosten entstanden sind. 

4260.00 Rückerstattungen Dritter -26'473.95 -2'000.00 Die Erträge fallen höher aus, da erhaltene Schadenrückerstat-
tungen in dieser Position verbucht wurden, welche im Voraus 
nicht budgetierbar sind.      

2180 Tagesbetreuung 
   

4631.00 Subventionen von Bund und Kanton -51'634.40 -20'000.00 Die Subventionen für die Tagesbetreuung fallen höher aus als 
budgetiert, da die Nachfrage und Auslastung deutlich höher war 
als erwartet. 

  







   

 
  

Konto  Kontobezeichnung  Rechnung 2025 Budget 2025 Bemerkungen       

6 VERKEHR 674'748.82 862'900.00 -188'151.18 

     

6150 Gemeindestrassen 
   

3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 102.60 40'000.00 Unter dieser Position werden hauptsächlich die Rinnenprofile 
verbucht. In den letzten beiden Jahren mussten deutlich weniger 
Rinnenprofile ersetzt werden, weshalb die angefallenen Kosten 
unter dem budgetierten Betrag liegen. Zusätzlich wurde der Auf-
wand für Rinnenprofile im Bereich Unterhalt Strassen verbucht. 
Dieser fiel im Vergleich zu den Vorjahren tiefer aus. 

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 0.00 30'000.00 Für die Sanierung der Montalinstrasse waren entsprechende 
Planungskosten vorgesehen. Im Zuge einer Überprüfung und 
Priorisierung der anstehenden Projekte wurde die Umsetzung je-
doch zeitlich nach hinten verschoben, da sie derzeit als weniger 
dringlich beurteilt wird. Die eingeplanten Mittel für die Planung 
werden daher vorerst nicht in Anspruch genommen. 

3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 277'484.85 204'800.00 Die Kostenüberschreitung ist auf einen Nachtragskredit (proviso-
rische Bushaltestelle Ratiras) sowie auf die Kosten im Zusam-
menhang mit dem Quartierplan zurückzuführen. 

3300.70 Planmässige Abschreibungen Planungen 0.00 43'000.00 Die Abschreibung für den Dorfplatz, weitere Standorte Tiefga-
rage, weicht vom Budget ab, da der entsprechende Kredit bisher 
noch nicht beansprucht wurde. 

3612.00 Aufwand Crest Ault 368'861.75 472'000.00 Der Aufwand für den Strassenunterhalt fällt tiefer aus als budge-
tiert, da im Jahresverlauf andere Schwerpunkte gesetzt wurden. 

3830.10 Zusätzliche Abschreibungen Strassen / Ver-
kehrswege 

326'723.35 0.00 Die Strasse Scardanal Etappe C wurde im Jahr 2024 als Anlage 
im Bau erfasst und im Jahr 2025 fertiggestellt. Abweichend von 
der bisherigen Praxis wurde der Aufwand nicht in der Erfolgs-
rechnung verbucht, sondern vollständig durch eine zusätzliche 
Abschreibung bis auf einen pro memoria Wert von CHF 1.00 be-
rücksichtigt. 

4631.00 Subventionen von Bund und Kanton -80'326.55 0.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war der Kantonsbeitrag für den 
Platz der Fahrenden noch nicht bekannt und konnte daher im 
Budget nicht berücksichtigt werden. 

4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK -282'235.55 0.00 Der Investitionskredit für den Umbau der Bushaltestellen gemäss 
BehiG wird aufgrund der Aufhebung der Haltestellen Crusch 
West und Bongert nicht mehr benötigt. Aus diesem Grund wird 
die Vorfinanzierung von CHF 260'000.00 vollständig aufgelöst. 
Zusätzlich erfolgten kleinere, nicht budgetierte Teilauflösungen.      

6220 Regionalverkehr 
   

3109.01 Tageskarten 24'559.45  0.00 Ein- und Verkauf wurden bisher nicht budgetiert. In der Jahres-
rechnung zeigt sich ein weitgehend ausgeglichenes Ergebnis mit 
einem kleinen Ertragsüberschuss. Künftig werden sowohl Auf-
wand als auch Ertrag im Budget entsprechend berücksichtigt. 

4250.01 Verkäufe Tageskarten -28'009.00 0.00 Ein- und Verkauf wurden bisher nicht budgetiert. In der Jahres-
rechnung zeigt sich ein weitgehend ausgeglichenes Ergebnis mit 
einem kleinen Ertragsüberschuss. Künftig werden sowohl Auf-
wand als auch Ertrag im Budget entsprechend berücksichtigt. 

  
    

  



   

 
  

Konto  Kontobezeichnung  Rechnung 2025 Budget 2025 Bemerkungen       

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG  480'939.95 677'900.00 -196'960.05 

     

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 
   

3109.03 Wasserbezüge extern 23'635.75 3'000.00 Die Budgetüberschreitung ergibt sich aus der deutlich höheren 
Rechnung der Wasserversorgung Ravetg im Berichtsjahr. Diese 
ist auf gestiegene Aufwände (Unterhaltsaufwand / Drittkosten) 
sowie einen markant höheren Wasserverbrauch der Gemeinde 
Bonaduz zurückzuführen. 

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 18'548.55 53'000.00 Bei dieser Position war die Sanierung des Reservoirs Veier vor-
gesehen (Voruntersuchung). Diese konnte jedoch noch nicht 
umgesetzt werden, da vorgängig die Generelle Wasserversor-
gungsplanung (GWP) abgeschlossen werden muss. Entspre-
chend sind die Kosten tiefer ausgefallen als budgetiert. 

3144.02 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Netz 18'991.70 40'000.00 Bei dieser Position war die Sanierung des Reservoirs Veier vor-
gesehen. Diese konnte jedoch noch nicht umgesetzt werden, da 
vorgängig die Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP) ab-
geschlossen werden muss. Entsprechend sind die Kosten tiefer 
ausgefallen als budgetiert. 

3144.14 Übriger Unterhalt/Massnahmen 22'134.75 62'000.00 Die Abweichung zwischen Jahresrechnung und Budget ist da-
rauf zurückzuführen, dass für den Ausbau der Trinkwasserver-
sorgung bislang weniger Kosten angefallen sind als budgetiert. 
Die geplanten Massnahmen konnten bisher nur teilweise umge-
setzt werden. 

3612.00 Aufwand Crest Ault 58'181.30 104'000.00 Die Minderaufwände sind unter anderem darauf zurückzuführen, 
dass die geplante Sanierung des Reservoirs Veier im Berichts-
jahr nicht zur Ausführung gelangt ist. 

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -46'878.54 -165'200.00 Die tieferen Ausgaben im Wasserwerk führten zu entsprechend 
geringeren Entnahmen aus der Spezialfinanzierung des Eigen-
kapitals.      

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 
   

3612.20 Kostenanteil an ZRAI 311'001.63 416'000.00 Der Kostenanteil ZRAI reduzierte sich aufgrund tieferer Betriebs-
kosten sowie eines geringeren prozentualen Anteils der Ge-
meinde Bonaduz. 

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -50'657.33 -115'300.00 Die tieferen Ausgaben in der Abwasserbeseitigung führten zu 
entsprechend geringeren Entnahmen aus der Spezialfinanzie-
rung des Eigenkapitals. 

4940.01 Kalkulatorische Zinsen Abwasserbeseitigung -6'734.55 -37'700.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen die aktuellen Zinssätze 
für das Jahr 2025 zur Berechnung der Spezialfinanzierungen 
noch nicht vor, weshalb sich entsprechende Abweichungen er-
geben.      

7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 
   

3612.00 Aufwand Crest Ault 122'405.80 220'000.00 Die Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass der Aufwand für 
Crest Ault im Vergleich zu den Vorjahren zu hoch budgetiert 
wurde. Zudem führte die Anpassung der Öffnungszeiten des 
Werkhofs zu einem geringeren Stundenaufwand und entspre-
chend tieferen Kosten. 

4240.06 Kehrichtgebühren -383'362.70 -360'000.00 Die Einnahmen aus den Kehrichtgebühren fielen höher aus, als 
erwartet und liegen entsprechend über dem Budget. 

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -23'860.53 -125'500.00 Die tieferen Ausgaben in der Abfallwirtschaft führten zu entspre-
chend geringeren Entnahmen aus der Spezialfinanzierung des 
Eigenkapitals.      

7500 Arten- und Landschaftsschutz 
  

 

3612.00 Aufwand Crest Ault 43'230.00 115'600.00 Die Neophytenbekämpfung konzentrierte sich im Jahr 2025 
mehrheitlich auf die inventarisierten Flächen, welche beim ANU 
beitragsberechtigt sind, wodurch sich der Aufwand entsprechend 
reduzierte. Die im Budget vorgesehenen Mittel für die Planung 
eines Limikolenschutzkonzepts wurden nur in geringem Umfang 
beansprucht, da das Projekt im Hinblick auf die vom ASTRA ge-
planten Ersatzmassnahmen für den Rettungsstollen des Isla 
Bella-Tunnels im Rahmen der Revitalisierung verschoben wurde. 

 
 
 
 
 



   

 
  

Konto  Kontobezeichnung  Rechnung 2025 Budget 2025 Bemerkungen       

7900 Raumordnung 
   

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 43'605.60 100'000.00 Der Aufwand fiel geringer aus, da die Revision der amtlichen 
Schätzung (alle 10 Jahre) noch nicht vollständig abgeschlossen 
ist. Dadurch ergab sich ein entsprechend reduzierter Bearbei-
tungsaufwand im Berichtsjahr. Die verbleibenden Arbeiten wer-
den im Jahr 2026 abgeschlossen. 

4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK -75'930.95 0.00 Der Aufwand für die Studie Entwicklung Dorfplatz wird in der Er-
folgsrechnung und nicht in der Investitionsrechnung verbucht. 
Gleichzeitig erfolgt in gleicher Höhe die Auflösung der Vorfinan-
zierung, sodass keine Nettobelastung entsteht. 

  
    

8 VOLKSWIRTSCHAFT -44'601.37 153'400.00 -198'001.37 

     

8110 Landwirtschaft 
   

3612.00 Aufwand Crest Ault 26'647.00 72'000.00 Der Aufwand für Crest Ault wurde im Budget zu hoch angesetzt. 
Im Bereich Landwirtschaft fiel der effektive Aufwand tiefer aus, 
als erwartet und liegt unter dem Durchschnitt. Die Kosten sind 
insgesamt bedarfsabhängig und entsprechend schwankend.      

8200 Forstwirtschaft 
  

 

3612.00 Aufwand Crest Ault 467'549.20 428'500.00 Die Abweichung ergibt sich daraus, dass der Aufwand für Crest 
Ault leicht über dem Budget 2025 liegt. Gleichzeitig wurden je-
doch auch höhere Einnahmen erzielt als budgetiert, wodurch 
sich die Mehrkosten relativieren. 

4240.08 Bestattungsgebühren Waldfriedhof -40'700.00 -5'000.00 Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse bei Bestattungen 
entziehen sich die Einnahmen einer präzisen Kalkulierbarkeit. 
Diese Schwankungen führten im Jahr 2025 zu Mehreinnahmen 
gegenüber dem Budget. 

4240.10 Erträge von Dritte -36'366.00 -8'000.00 Erträge von Dritten bezeichnen Aufträge, welche sich auf Ge-
meindegebiet von Bonaduz befinden, bei denen ein Holzertrag 
anfällt (z.B. Privatwaldbesitzer, RhB, Swissgrid).  
Für die Swissgrid AG durfte der Forstbetrieb im Zusammenhang 
mit dem Ausbau des Unterwerkes verschiedene Rodungs- und 
Ersatzmassnahmen in der Höhe von CHF 27'000.00 tätigen.  
Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind geplante Arbeiten sowie 
allfällige Zuschläge ungewiss, weshalb diese Erträge nur einge-
schränkt planbar sind. 

4240.12 Erträge von Gemeinwesen -36'597.60 -5'000.00 Erträge von Gemeinwesen bezeichnen Aufträge, welche für kan-
tonale Amtsstellen sowie Betriebe des Bundes ausgeführt wer-
den (z.B. Tiefbauamt GR, Amt für Natur und Umwelt, ASTRA). 
Für das Amt für Natur und Umwelt (ANU) durfte der Forstbetrieb 
im Zusammenhang mit der Erweiterung und Pflege des Sonder-
waldreservats Ziavi zusätzliche Arbeiten ausführen. Im Versa-
mertobel wurden wir vom Tiefbauamt GR beauftragt, Bermen 
und Pflanzungen für die Sicherung der Kantonsstrasse vor 
Schneerutschen zu erstellen. Für die zusätzlichen Arbeiten konn-
ten CHF 28'000.00 verrechnet werden.  

4631.00 Subventionen von Bund und Kanton -194'453.00 -140'000.00 Bund und Kanton leisten Beiträge für Massnahmen im Wald 
(z.B. Schutzwaldpflege, Biodiversität). Grundlage ist ein jährli-
ches Bauprogramm mit den geplanten Arbeiten. Zum Zeitpunkt 
der Budgetierung erfolgt eine Grobplanung; der erwartete Beitrag 
(ca. CHF 130'000.00) wird aufgenommen, jedoch erst im Folge-
jahr definitiv zugesichert. 
Im Jahr 2025 wurden zwei grössere Schutzwaldeinheiten ge-
pflegt sowie zusätzliche Beiträge für Biodiversitätsmassnahmen 
(z. B. Auerwild, Sonderwaldreservat Ziavi) erzielt. 

     

  



   

 
  

Konto  Kontobezeichnung  Rechnung 2025 Budget 2025 Bemerkungen  
  

    

9 FINANZEN UND STEUERN -14'834'878.19 -13'171'700.00 -1'663'178.19 
     

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 
   

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 42'713.85 15'000.00 Die tatsächlichen Forderungsverluste im Steuerbereich sind in 
den letzten zwei Jahren gegenüber dem Durchschnitt deutlich 
angestiegen. Diese Entwicklung führt zu einer entsprechenden 
Mehrbelastung der Rechnung und weicht von den bisherigen Er-
fahrungswerten ab. 

4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen -5'795'783.85 -5'768'000.00 Die Einkommensteuern der natürlichen Personen werden ge-
stützt auf die Budgetempfehlung des Verbands der  
Gemeindesteuerämter des Kantons Graubünden veranschlagt 
und gelten als vergleichsweise gut planbar. Abweichungen zwi-
schen Budget und effektiven Einnahmen sind zwar möglich, fal-
len jedoch in der Regel gering aus, so auch im Jahr 2025. 

4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen -847'812.90 -752'000.00 Die Vermögenssteuern natürlicher Personen werden auf Grund-
lage der Budgetempfehlungen des Verbands der  
Gemeindesteuerämter des Kantons Graubünden veranschlagt. 
Im Jahr 2025 fielen die Einnahmen höher aus als erwartet, ana-
log zur Entwicklung bei den Einkommenssteuern der natürlichen 
Personen. 

4002.00 Quellensteuern natürliche Personen -871'381.40 -430'000.00 Die Quellensteuern der natürlichen Personen wurden im Jahr 
2025 auf Basis des Durchschnitts der letzten Jahre budgetiert. 
Da diese Einnahmen stark schwanken und nur schwer planbar 
sind, resultierten im Rechnungsjahr deutlich höhere Einnahmen. 

4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern  
juristische Personen 

-5'118'591.35 -4'300'000.00 Die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen unterlie-
gen konjunkturellen Schwankungen und werden häufig durch 
einmalige Sondereffekte beeinflusst. Trotz vorhandener Erfah-
rungswerte sind diese Einnahmen daher nur eingeschränkt plan-
bar, was zu grösseren Abweichungen zwischen Budget und 
Rechnung führen kann.     
 

9101 Sondersteuern 
  

 

4021.00 Liegenschaftensteuern -527'645.70 -600'000.00 Im Zusammenhang mit der laufenden Revision der Immobilien-
bewertungen wurden die Liegenschaftssteuern ab dem Jahr 
2025 angepasst. Da die Neubewertungen noch nicht vollständig 
abgeschlossen sind, zeigen sich die finanziellen Auswirkungen 
zeitlich verzögert und werden erst schrittweise wirksam. 

4022.00 Grundstückgewinnsteuern -330'806.30 -200'000.00 Die Grundstückgewinnsteuern wurden bis 2025 pauschal mit 
CHF 200'000.00 budgetiert, da sich diese Einnahmen nur 
schwer prognostizieren lassen. Die Mehreinnahmen im Rech-
nungsjahr sind auf diese begrenzte Planbarkeit zurückzuführen. 
Ab dem Budget 2026 wurde der Ansatz entsprechend nach oben 
angepasst. 

4023.00 Handänderungssteuern -843'766.50 -300'000.00 Die Handänderungssteuern wurden bis 2025 pauschal mit  
CHF 300'000.00 budgetiert, da sich diese Einnahmen nur 
schwer prognostizieren lassen. Die Mehreinnahmen im Rech-
nungsjahr sind auf diese begrenzte Planbarkeit zurückzuführen. 
Ab dem Budget 2026 wurde der Ansatz entsprechend nach oben 
angepasst. 

4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern -169'525.60 -10'000.00 Die Einnahmen aus Erbschafts- und Schenkungssteuern unter-
liegen starken Schwankungen und sind nur begrenzt planbar. 
Die Abweichung ist auf überdurchschnittliche Einnahmen im 
Rechnungsjahr zurückzuführen.      

     

     
  



   

 
  

Konto  Kontobezeichnung  Rechnung 2025 Budget 2025 Bemerkungen       

9500 Ertragsanteile 
   

4120.00 Wasserrechtszinsen -694'673.95 -969'200.00 Die Abweichung zwischen Jahresrechnung 2025 und Budget ist 
auf die unter den Erwartungen liegende Energieproduktion zu-
rückzuführen, welche infolge unterdurchschnittlicher Nieder-
schlagsmengen im Winter 2024/2025 sowie in den Sommermo-
naten geringer ausfiel. Als Grundlage für die Budgetierung dien-
ten die ausserordentlich hohen Produktionszahlen des Jahres 
2024 sowie ab Oktober 2025 die Ansätze auf Basis des Jahres 
2021. 

     
9610 Zinsen 

   

3940.01 Kalkulatorische Zinsen Abwasserbeseitigung 6'734.55 37'700.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen die aktuellen Zinssätze 
für das Jahr 2025 zur Berechnung der Spezialfinanzierungen 
noch nicht vor, weshalb sich entsprechende Abweichungen er-
geben. 

     
9690 Finanzvermögen, übriges 

   

3440.00 Marktwertanpassung Wertschriften 267'900.00 0.00 Die Abweichung ist auf die Marktwertanpassung der Aktien der 
Rhiienergie AG zurückzuführen, welche gemäss den Bewer-
tungsrichtlinien erfolgte und entsprechend erfolgswirksam ver-
bucht wurde. 
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Name der  
Organisation  

Rechtsform der  
Organisation  

Tätigkeiten, erfüllte  
öffentliche Aufgaben  Anteil der Gemeinde  Wesentliche weitere  

Miteigentümer  
0 Allgemeine Verwaltung  
     

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung  
Grundbuchkreis Domat/Ems Organisationsstatut Führung Grundbuchamt 1 Delegierter Domat/Ems, Tamins, Felsberg, Rhäzüns 
Regiofeuerwehr Verband Feuerwehr 68% Rhäzüns 
Region Imboden Öffentlich-rechtliche Körperschaft Führung Region 1 Delegierter Gemeinden Region Imboden 
Region Imboden Öffentlich-rechtliche Körperschaft Führung Betreibungs- und Konkursamt 1 Delegierter Gemeinden Region Imboden 
Region Imboden Öffentlich-rechtliche Körperschaft Führung Berufsbeistandschaft 1 Delegierter Gemeinden Region Imboden 
Region Imboden Öffentlich-rechtliche Körperschaft Führung Zivilstandsamt 1 Delegierter Gemeinden Region Imboden 
2 Bildung  
Oberstufe Bonaduz/Rhäzüns Oberstufenschulverband Führung der Oberstufe 2 Delegierte Rhäzüns 
Musikschule Imboden Verein Musikunterricht 1 Delegierter Domat/Ems, Tamins, Felsberg, Rhäzüns 
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche  
     

4 Gesundheit  
Spitalregion Churer Rheintal Zweckverband Spitaldienstleistungen 2 Delegierte Gemeinden Churer Rheintal/Schanfigg 
Spitex Imboden Verein Ambulante Krankenpflege 1 Delegierter Domat/Ems, Tamins, Felsberg, Rhäzüns 
Alters-+ Pflegeheim Casa Falveng Stiftung Alters- und Pflegeheim 1 Stiftungsrat Domat/Ems, Rhäzüns 
5 Soziale Sicherheit  
Regionaler Sozialdienst Chur Öffentlich-rechtliche Institution Sozialberatung  Gemeinden Churer Rheintal/Schanfigg 
6 Verkehr  
     

7 Umweltschutz und Raumordnung  
AVM Gemeindeverband Abfallwirtschaft 8 Delegierte Gemeinden Mittelbünden 
ZRAI Öffentlich-rechtliche Zweckgemeinschaft Abwasserbeseitigung 2 Delegierte Rhäzüns, Tamins, EMS-Chemie 
8 Volkswirtschaft  

Die Gemeindebetriebe Bonaduz Rhäzüns Öffentlich-rechtliche Anstalt Gemeindebetriebe 1 Vorstandssitz/ 
1 Delegierter Rhäzüns 

Rheinschlucht/Ruinaulta Verein Entwicklung Ruinaulta 1 Delegierter Anstössergemeinden 
ReTO Chur Verein Koordination Tourismusangebote 1 Delegierter Diverse Gemeinden, Chur Tourismus 
9 Finanzen und Steuern  
Korporation Gemeinden KWZ Aktiengesellschaft Vermarktung Wasserkraft 1 Delegierter Safiental, Trin, Tamins 
Korporation Gemeinden KWR Aktiengesellschaft Vermarktung Wasserkraft 1 Delegierter Domat/Ems, Felsberg, Tamins 
Korporation Rhiienergie AG Aktiengesellschaft Vermarktung Energie 1 Delegierter Trin, Tamins 
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Geschäftsprüfungskommission 

der Gemeinde  Bo  aduz, 

Thomas Gabathuler Martin Malgiaritta 

GPK Bericht zur Jahresrechnung 2025: 

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission über die Rechnungs- und 

Geschäftsprüfung 2025 der Gemeinde Bonaduz 

Gestützt auf Art.47 der Gemeindeverfassung prüft die Geschäftsprüfungskommision spätestens nach 
jedem Jahresabschluss die Rechnungs- und Geschäftsführung auf ihre kechtmässigkeit, erstellt einen 
schriftlichen Bericht und stellt Antrag. Mit der Rechnungs- und Geschäftsprüfung können überdies 
Sachverständige betraut werden. 

Verantwortung des Gemeindevorstandes 

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetz-
lichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Aufstellung einer Jahresrech-
nung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. 

Rechnungsprüfung 

Unsere Aufgabe und Verantwortung besteht darin, die Rechnungsprüfung durchzuführen und darüber 
ein Prüfungsurteil abzugeben. Die Geschäftsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2025, beste-
hend aus der Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung sowie dem Anhang, in Zusammenarbeit mit den 
vom Gemeindevorstand beauftragten Sachverständigen der  Curia  Treuhand geprüft. Die Prüfung 
wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt 
wurden. Wir prüften hauptsächlich die. Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, 
die Grundsätze des harmonisierten Rechnungswesens für öffentliche Haushalte, die wesentlichen Be-
wertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. 

Geschäftsprüfung 

Die Geschäftsprüfungskommission hat die Geschäftsführung 2025 der Gemeindeorgane und Verwal-
tung geprüft. Hauptsächlich den korrekten Vollzug der Gemeindeversammlungs- und Vorstandsbe-
schlüsse und die Einhaltung von Krediten sowie der massgebenden Gesetzen und Verordnungen. 

Prüfungsurteil, Antrag 

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2025 abgeschlos-
sene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften. Wir beantragen der Gemeindeversammlung die 
Jahresrechnung 2025 zu genehmigen und den Gemeindevorstand, die Verwaltung und die Gemeinde-
organe zu entlasten. 

Bonaduz, 20.04.2026 

Jürg Frei 



   

 
 






